
 

 
 

 
 

 

   

  

 

        

 

 

         

        

 

 

 

            

         

           

      

 

     

 

          

          

          

  

       

         

 

   

 

           

       

         

       

         

       

          

        

Referentenentwurf Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

(Stand 26.11.2018) 

Kommentierung der IHK für München und Oberbayern 

Das BMI hat einen Referentenentwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz in die 

Ressortabstimmung gegeben. Das Kabinett soll am 19.12.2018 darüber entscheiden. 

Bewertung 

Der Referentenentwurf ist sehr zu begrüßen, weil die Zuwanderung von Fachkräften mit 

einer qualifizierten Berufsausbildung oder akademischer Bildung und auch die Zuwan-

derung zur Aufnahme einer Berufsausbildung spürbar vereinfacht und gestärkt wird. Die 

zentralen IHK-Forderungen wurden weitgehend berücksichtigt. 

Zu begrüßen ist ausdrücklich 

- dass Fachkräfte auch Tätigkeiten ausüben dürfen, die nicht exakt ihrer Qualifika-

tion entspricht und auch unterhalb der Qualifikation liegen kann, 

- dass die Option der Arbeitsplatzsuche für beruflich qualifizierte Fachkräfte und 

Azubis geschaffen wurde, 

- dass ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren etabliert wird, mit dem Unterneh-

men das Anerkennungs- und Visumverfahren spürbar beschleunigen können. 

Verbesserungen sind wünschenswert 

- beim Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche. Hier sollte die Zuwanderung besser über 

Kriterien gesteuert und die Erwerbstätigkeit erlaubt werden. 

- bei der Beschäftigungsduldung. Hier sollten die Voraussetzungen abgesenkt 

werden, damit die Regelung nicht ins Leere läuft. 

- bei der Anwerbung und Integration. Ergänzend zum Gesetzentwurf und bezug-

nehmend auf das Eckpunktepapier gilt es parallel zum Gesetzesverfahren kon-

krete Ansätze für die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland und Struktu-

ren für die Integration. Diese gilt es zügig anzugehen. 
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Wesentliche Inhalte des Entwurfs 

1. Definition Fachkraft und Befähigung (§ 18 AufenthG) 

Der Begriff Fachkraft wird erstmals definiert und festgelegt, dass darunter sowohl Fach-

kräfte mit qualifizierter Berufsausbildung als auch Fachkräfte mit akademischer Ausbil-

dung zu verstehen sind. Hierbei muss jeweils eine Anerkennung der Qualifikation vor-

liegen. Die Erwerbstätigkeit ist in allen Berufen erlaubt, zu denen die erworbene Qualifi-

kation befähigt. Dies gilt für beruflich Qualifizierte wie für akademische Fachkräfte. Eine 

Begrenzung auf Engpassberufe entfällt. 

Bewertung: 

• Damit werden klare Voraussetzungen für die Zuwanderung geschaffen, Fach-

kräfte mit einer qualifizierten Berufsausbildung gestärkt und deren Zuwanderung 

spürbar erleichtert. 

• Insbesondere der Wegfall der Engpassberufe ist zu begrüßen, weil die Liste nur 

annähernd den Bedarf der Wirtschaft widerspiegelte. 

• Ebenso ist die klar im Gesetz formulierte weite Auslegung der Befähigung zu be-

grüßen. Entsprechend muss die Fachkraft durch ihre Qualifikation in der Lage 

sein, den Beruf auszuüben. Es wurde klargestellt, dass dies auch der Fall sein 

kann, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die nicht exakt der Qualifikation 

entspricht. Sehr zu begrüßen ist auch die klare Festlegung, dass im Einzelfall 

auch Beschäftigungen in einer anderen Branche oder unterhalb der Qualifikation 

möglich sind. 

• Bei der Definition einer Fachkraft unter § 18 AufenthG fehlt jedoch die "Fachkraft 

mit Fortbildungsabschluss". Ein Meister oder Fachwirt wird hier nicht als Fach-

kraft definiert, allerdings werden auch bei Fortbildungsabschlüssen Anerken-

nungsverfahren durchgeführt. Diese Personen hätten somit keine Möglichkeit ei-

nen entsprechenden Aufenthalt für Anerkennungsmaßnahmen zu erhalten. 

2. Zuwanderung von Fachkräften mit einem Arbeitsvertrag (§ 18, 18a AufenthG) 

Künftig sollen Fachkräfte in allen Berufen, zu denen sie ihre Qualifikation befähigt, ar-

beiten dürfen, sofern ein Arbeitsvertrag und eine anerkannte Qualifikation vorliegen. Auf 

die Vorrangprüfung wird im Grundsatz verzichtet. Die Bundesagentur für Arbeit muss 

i.d.R. zustimmen. Der Aufenthaltstitel wird i.d.R. für vier Jahre erteilt. 
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Bewertung: 

• Die Regelung ist sehr zu begrüßen, weil damit v.a. die Zuwanderung beruflich 

Qualifizierter deutlich erleichtert, das Verfahren beschleunigt und die Planungssi-

cherheit für Unternehmen erhöht werden. 

• Es wäre jedoch zielführend, wenn der Arbeitgeber analog § 20 AufenthG auslän-

dische Fachkräfte zur Probearbeit (vgl. Anmerkungen unter Punkt 3) in die Bun-

desrepublik einladen kann, wenn er hierfür die Kosten der Reise und des Aufent-

halts sicherstellt. Wenn die Eignung des Bewerbers vorab überprüft werden 

könnte, bestünde eine erhöhte Planungssicherheit für Unternehmen beim an-

schließenden Abschluss eines beabsichtigten Arbeitsvertrages. Wir schlagen 

daher vor, den § 30 Beschäftigungsverordnung um die Durchführung von Probe-

arbeiten zu ergänzen. 

3. Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche ausgeweitet (§ 20 AufenthG) 

Für Fachkräfte mit Berufsausbildung wird die Möglichkeit zur Einreise von bis zu sechs 

Monaten zur Arbeitsplatzsuche analog zur Regelung für Fachkräfte mit akademischer 

Ausbildung geschaffen und für fünf Jahre erprobt. Vorausgesetzt werden ein 

Deutschniveau B1 und die Sicherung des Lebensunterhalts. Erwerbstätigkeit ist unter-

sagt, möglich sind aber Probearbeiten bis zu zehn Stunden je Woche. Künftig wird auch 

der Aufenthalt zur Suche eines Ausbildungsplatzes erlaubt (s.u.). 

Bewertung: 

• Die Ausweitung der Arbeitsplatzsuche auf Fachkräfte mit einer beruflichen Quali-

fikation ist sehr zu begrüßen. 

• Die Möglichkeit des Probearbeitens erleichtert Unternehmen die Beurteilung der 

Eignung von Bewerber. Besser wäre jedoch die Begrenzung der maximalen Wo-

chenstunden zu streichen und stattdessen die Probearbeit z.B. auf maximal zwei 

Wochen pro Arbeitgeber zu begrenzen. 

• Die Befristung dieses Zuwanderungskanals auf vorerst fünf Jahre erschwert die 

Bekanntmachung im Ausland und sollte daher entfallen. Eine Evaluation nach 

fünf Jahren erscheint hingegen zielführend, um ggf. die Regelungen anzupas-

sen. 

• Aus unserer Sicht wäre es zielführend, bei diesem Zuwanderungskanal über die 

Festlegung von Kriterien einen Steuermechanismus einzubauen und die Zahl der 

Personen über ein Kontingent genau zu steuern. Damit würde sichergestellt, 

dass nur ausländische Fachkräfte einreisen können, die Qualifikationen und Ei-
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genschaften vorweisen, die vom Arbeitsmarkt nachgefragt werden und damit ei-

ne hohe Chance haben, innerhalb des Aufenthalts einen geeigneten Arbeitsplatz 

zu finden. Es würden die „am besten Geeignetsten“ einreisen können. 

Das ifo-Institut hat im Auftrag der IHK München hierfür einen Konzeptvorschlag erstellt, 

der dieser Kommentierung angefügt. Diesen Steuerungsmechanismus gilt es im Gesetz 

zu berücksichtigen. Kern des Konzeptes ist die Steuerung nach dem „3Plus“-Prinzip: 

• Interessierte ausländische Fachkräfte bewerben sich online (z.B. auf Make-it-in-

Germany) für einen sechsmonatigen Aufenthalt. Grundvoraussetzungen sind ei-

ne anerkannte Qualifikation, Deutsch B2 und den Nachweis des Lebensunter-

halts für drei Monate (50 %). 

• Wenn die Anzahl der Bewerber, die diese Grundvoraussetzungen erfüllen, ein 

jährlich festzulegendes Kontingent übersteigen, erfolgt die Auswahl über die In-

tegrationskriterien Mangelberuf, Berufserfahrung, Alter und Voraufenthalt in 

Deutschland/EU, wobei der Mangelberuf stärker gewichtet wird. Ist die Anzahl 

der Bewerber kleiner als das Kontingent, so sind in jedem Fall die Grundvoraus-

setzungen zu erfüllen. 

• Bewerber, die die Grundvoraussetzung erfüllen, werden über ein Matching-Pool 

mit ihrem Bewerberprofil sichtbar gemacht. Auf den Pool können Arbeitgeber, die 

ein Stellenangebot in den Pool geben, aber auch z.B. die BA zugreifen. Diese 

Personen stehen damit aktiv für die Vermittlung zur Verfügung. Damit erhöht sich 

für die Bewerber spürbar die Chance, eine geeignete Stelle zu finden. Der Pool 

könnte somit spürbar und effizient dazu beitragen, dass Arbeitgeber und auslän-

dische Fachkräfte zueinander finden. Die Steuerung des Pools könnte durch die 

ZAV erfolgen. 

• Anders als im Eckpunktepapier vorgesehen, sollten laut ifo Fachkräfte während 

der Arbeitsplatzsuche in Deutschland zur Erwerbsaufnahme (auch außerhalb ih-

rer Qualifikation) berechtigt sein. Somit kann die Regelung zur Sicherung des 

Lebensunterhalts von 100% auf 50% reduziert werden. Dies ermöglicht auch Be-

rufseinsteigern und Personen mit geringeren Ersparnissen die Einreise zur Ar-

beitsplatzsuche. Das heißt, Fachkräfte müssen zum Zeitpunkt der Einreise Er-

sparnisse zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht mehr für die gesamte Dau-

er von sechs Monaten vorweisen, sondern nur für drei Monate. 
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4. Aufnahme einer beruflichen Ausbildung erleichtert (§ 16a und § 17 AufenthG) 

Der Zugang zu Sprachkursen vor der Aufnahme der Berufsausbildung wird erleichtert. 

Endet das Ausbildungsverhältnis vorzeitig und ist dies nicht das Verschulden des Aus-

zubildenden, so hat er sechs Monate Zeit sich einen anderen Ausbildungsplatz zu su-

chen. Ausländer, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine deutsche 

Auslandsschule oder über einen dem deutschen Abschluss gleichgestellten ausländi-

schen Abschluss verfügen und mindestens gute deutsche Sprachkenntnisse (Niveau 

B2) besitzen, können für sechs Monate zur Suche eines Ausbildungsplatzes nach 

Deutschland einreisen (§ 17 Absatz1). 

Bewertung: 

• Die Erleichterungen bei der Zuwanderung zur Ausbildung sind grundsätzlich po-

sitiv zu bewerten. 

• Insbesondere ist auch die Ermöglichung des Aufenthalts zur Ausbildungsplatz-

suche grundsätzlich zu begrüßen. Auch hier sollte eine Probearbeit erlaubt sein, 

jedoch auch hier ohne die enge Vorgabe von zehn Stunden / Woche. Außerdem 

sollte es möglich sein, dass Ausländer zur Suche eines Ausbildungsplatzes und 

auch zur Suche eines Studienplatzes eine Erwerbstätigkeit erlaubt wird (§ 17 

Absatz 1 und 2 AufenthG). 

• Kritisch ist aus unserer Sicht auch §17 Absatz 3 AufentG zu bewerten. Die Auf-

enthaltserlaubnis nach Absatz 2 kann verweigert werden, wenn einer der in §19f 

Absatz 1 und 3 genannten Ablehnungsgründe vorliegt. Diese Ablehnungsgründe 

umfassen u.a. Personen, die sich im Asylverfahren befinden sowie Personen mit 

vorübergehendem Schutz oder einer Duldung. Das heißt, die Ablehnungsgründe 

umfassen einen Teil der Gruppe Geflüchteter, was aus unserer Perspektive kri-

tisch zu bewerten ist. Es gilt aus unserer Sicht zu prüfen, ob die Verweigerung 

der Aufenthaltserlaubnis für diese Zielgruppen wegfallen kann. 

5. Erleichterungen im Anerkennungsverfahren (§ 16d AufenthG) 

Der Aufenthalt zu ergänzenden Qualifizierungsmaßnahmen und zur Anerkennung aus-

ländischer Berufsqualifikationen wird bei vorliegenden Teilqualifikationen erweitert und 

attraktiver gestaltet, sofern Deutschkenntnisse A2 vorliegen. Wenn nur geringe, insbe-

sondere berufspraktische Teile fehlen, wird eine parallele Beschäftigung deutlich er-

leichtert. 
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IT-Fachkräfte und evtl. noch zu bestimmende weitere Berufe sollen auch ohne formalen 

Abschluss einreisen dürfen (§ 19c Absatz 2), wenn sie eine mindestens fünfjährige Be-

rufserfahrung auf dem Niveau einer akademischen Fachkraft haben. 

Bewertung: 

• Die Erleichterungen im Anerkennungsverfahren und insbesondere die einfachere 

Beschäftigung während des Anerkennungsverfahrens sind grundsätzlich sehr 

positiv zu bewerten, weil damit beruflich qualifizierte Ausländer, die i.d.R. keine 

Qualifizierung vorweisen können, die unserer dualen Ausbildung entspricht, der 

Zugang ermöglicht wird. 

• Im Gesetz wird in § 81a Abs. 3 Nr. 2 auf eine Zentrale Servicestelle für Anerken-

nung verwiesen. Es bleibt jedoch unklar, wie diese ausgestaltet sein soll und in-

wieweit die Anerkennungsverfahren vereinfacht werden. 

• Der Anerkennungsprozess sollte aus unserer Sicht größtenteils online und voll-

ständig in Deutsch oder Englisch erfolgen. Anträge sollten in einer zentralen An-

laufstelle eingehen und an die zuständigen spezialisierten Anerkennungsstellen 

(wie etwa die IHK FOSA für IHK-Ausbildungsberufe) weitergeleitet werden. Dort 

können die Anerkennungsverfahren durchgeführt und die Bewerber persönlich 

betreut werden. 

• Die Ausnahme bei IT Berufen ist grundsätzlich positiv, jedoch bleibt unklar, wie 

der Nachweis der Berufserfahrung erbracht werden soll und zudem tragen die 

Unternehmen ein unangemessen hohes Risiko, weil sie bei einem vorzeitigen 

Abbruch der Anstellung die Kosten der Lebensunterhaltssicherung für ein Jahr 

und die Kosten für die Ausreise tragen müssen. Diese Kostenverpflichtungen 

sollten in jedem Fall entfallen, zumal sie auch nicht analog für Ausländer gelten, 

die mit einer nachgewiesenen Qualifikation einreisen oder zur Ausbildung. Zu-

dem sollte der Nachweis der Berufserfahrung deutlich reduziert werden und ein 

Nachweis von Beschäftigungen auf dem Gebiet der IUK ausreichend sein, unab-

hängig von der akademischen Qualifikation, wie sie in der Gesetzesbegründung 

gefordert wird. Ansonsten droht diese Regelung leer zu laufen. 

6. Schnelleres Verwaltungsverfahren (§ 71 und § 81a AufgentG) 

Um die Aufenthaltsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen müssen die Länder 

mindestens eine zentrale Ausländerbehörde einrichten. Zudem können Arbeitgeber ein 

„Beschleunigtes Fachkräfteverfahren“ mit der zuständigen zentralen Ausländerbehörde 

vereinbaren, mit dem deutlich kürzere Fristen für Ausländerbehörden, Visumstellen und 

Anerkennungsstellen verbunden sind. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit er-
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folgt innerhalb eines Monats nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen. Die Aus-

landsvertretung vergibt auf Hinweis der zentralen Ausländerbehörde in Abstimmung mit 

der Fachkraft einen Termin zur Visumantragstellung innerhalb von zwei Wochen. Die 

Erteilung des Visums erfolgt i.d.R. innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Vorabzu-

stimmung der zentralen Ausländerbehörde. Die Gebühr für das beschleunigte Fachkräf-

teverfahren beträgt 411 Euro. Das Verfahren gilt nur für Drittstaatler. 

Bewertung: 

• Das Verfahren ist grundsätzlich sehr positiv zu bewerten, weil hier klare und spe-

zialisierte Zuständigkeiten geschaffen werden und das Verfahren spürbar be-

schleunigt wird und Unternehmen damit mehr Planbarkeit bei der Anstellung er-

halten. 

• Es sollte jedoch geprüft werden, ob die angesetzten Fristen tatsächlich eingehal-

ten werden können. Ein Anerkennungsverfahren inklusive Verbescheidung in-

nerhalb von zwei Monaten wäre aus unserer Sicht schon sehr ambitioniert. 

• Um keine Benachteiligung zu erzeugen sollte dieses Verfahren auch Arbeitge-

bern für Anerkennungsverfahren für nicht Drittstaatler bzw. für Menschen, die be-

reits in Deutschland leben, offenstehen. 

• Ausdrückliches Ziel sollte es sein, das Visum- und Anerkennungsverfahren 

grundsätzlich deutlich zu beschleunigen - und nicht nur im Rahmen der Verein-

barung (siehe Punkt 5.). Das Regelverfahren für die Anerkennung könnte z.B. 

auf drei Monate festgelegt werden. Die Kosten der Anerkennung gilt es zu prü-

fen. Sie werden mit durchschnittlich 300 Euro (Seite 75) angegeben. Fraglich ist 

allerdings, wie dieser Wert zustande kommt. Bei der IHK FOSA kostet das Aner-

kennungsverfahren derzeit zwischen 550 und 600 Euro. Die meisten Anerken-

nungsstellen, die mit dem BQFG arbeiten liegen ebenfalls über 300 Euro. Ledig-

lich die Zeugnisbewertung auf Bachelor- oder Masterniveau bei der ZAB kostet 

ca. 200-300 Euro. 

7. Beschäftigungs- und Ausbildungsduldung (§ 60 b, § 60c AufenthG) 

Die Regelungen zur Ausbildungsduldung für die Dauer der Berufsausbildung fallen weg 

und werden in § 60b und § 60c zusammengeführt und auf staatlich anerkannte oder 

vergleichbar geregelte Assistenz- und Helferberufe ausgedehnt, sofern daran eine qua-

lifizierte Ausbildung in einem Mangelberuf anschlussfähig ist und hierfür eine Ausbil-

dungszusage vorliegt. Zudem wird für künftige Ausbildungsduldungen eine Wartefrist 
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von 6 Monaten nach Ablehnung des Asylantrags eingeführt. Dies ermöglicht es den 

Ausländerbehörden, aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu ergreifen. 

Geduldete können für zwei Jahre eine „Beschäftigungsduldung“ erhalten, wenn sie 

durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt vollständig selbst sichern und gut in-

tegriert sind, seit mindestens zwölf Monaten eine Duldung besitzen, seit mindestens 18 

Monaten eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mit mindestens 35 Wochenstun-

den ausüben, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, keine Verur-

teilung mit einem Strafmaß von mehr als 50 Tagessätzen Geldstrafe vorliegt und einen 

Integrationskurs erfolgreich absolviert haben, wenn sie dazu verpflichtet wurden. 

Bewertung: 

• Mit dieser Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung wird die Planbarkeit der 

Ausbildung und Beschäftigung erhöht, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Viele 

Unternehmen haben in den letzten Jahren Flüchtlinge als Praktikanten, Lehrlin-

ge, Helfer oder Fachkräfte angestellt, qualifiziert und auch bei der Integration un-

terstützt. Mittlerweile leisten viele Flüchtlinge wertvolle Arbeit. Bis Ende März 

2018 konnten in Bayern im Rahmen des Integrationspaktes Bayern 153.791 In-

tegrationen in Arbeit, Ausbildung und Praktika vollzogen werden. 64.000 davon 

in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, rund 10.000 davon in qualifizierte 

Ausbildung (5.000 im IHK Bereich). Unternehmen wollen diese Mitarbeiter nicht 

verlieren. 

• Nach § 60a Absatz 6 ist Geduldeten nun sowohl eine Erwerbstätigkeit als auch 

die Aufnahme und Fortführung einer Berufsausbildung (die vorwiegend in fach-

theoretischer Form durchgeführt wird - schulische Ausbildung) untersagt, wenn 

die in Nummer 1 bis 3 genannten Gründe vorliegen. Hier wurde der Gesetzestext 

um die Aufnahme und Fortführung der Berufsausbildung erweitert und dadurch 

verschärft. 

• Positiv ist in § 60b Absatz 3 Satz 2 die Eintragung des Ausbildungsvertrags vor 

Start der Ausbildung - z.B. bei der IHK - mit einer Frist von sechs Monaten nun-

mehr geregelt ist. 

• Kritisch zu bewerten ist, dass eine Verlängerung der Duldung zum Zweck der 

Suche nach einer der erworbenen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung 

(im Falle, dass nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für die die 

Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung wegfällt) nur für sechs Monate 

möglich ist (§ 60b Absatz 6). Hier gilt es zu prüfen, ob der Zeitraum ausgeweitet 

werden kann. 

• Mit der Beschäftigungsduldung § 60 c wird ein lediglich zeitlich befristeter Spur-

wechsel ermöglicht, der zudem mit sehr hohen Auflagen verbunden ist. 
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• Aus unserer Sicht ist es entscheidend, dass der Geduldete eine Beschäftigung 

nachweisen muss, mit der er sich vollumfänglich seinen Lebensunterhalt sichern 

kann (§ 60 c Absatz 1 und 2). 

• Der Nachweis geleisteter sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollte 

auf zwölf Monate reduziert werden und hierbei auch die geleisteten Praktikamo-

nate (z.B. Einstiegsqualifizierung) bzw. Maßnahmen zur beruflichen Qualifizie-

rung berücksichtigt werden. 

• Geduldeten sollte bereits nach sechs Monaten ab der Duldungserteilung die 

Möglichkeit der Erteilung einer Beschäftigungsduldung eröffnet werden. 

• Der Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse (Nr. 4) sollte auf den Gedulde-

ten selbst abgestellt werden und nicht auch auf seinen Ehegatten. 

• Es sollte konkretisiert werden, was genau unter einer Identitätsklärung zu verste-

hen ist. Im Rahmen der Fristwahrung (Abs. 1 S. 2) sollte dabei berücksichtigt 

werden, dass es für einige Staatsangehörigen (sog. „faktische Iraner“ aus Afgha-

nistan, einige afrikanische Länder) faktisch unmöglich ist, Identitätsdokumente zu 

beschaffen. Daher sollte es ausreichen sein, wenn sie nachweisen können, dass 

sie alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen haben. 

• Wir plädieren für die Streichung der Wörter „in der Regel“ in Abs. 1 S. 1, um den 

Anspruch klar zu formulieren und damit eine einheitliche Verwaltungspraxis zu 

gewährleisten. 

• Die Möglichkeit, die Beschäftigungsduldung zu widerrufen, wenn die in Absatz 1 

Nummer 1 bis 8 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (§ 60c Ab-

satz 3), bewerten wir als kritisch und ist restriktiv gefasst. Positiv ist, dass die 

Duldung im Fall, dass der Ausländer die kurzfristige Unterbrechung der vollstän-

digen Sicherung seines Lebensunterhalts innerhalb der letzten zwölf Monate vor 

Beantragung der Beschäftigungsduldung nicht zu vertreten hat, nicht widerrufen 

wird. 

Weitere Handlungsfelder, die mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz angepackt 

werden sollten: 

1. Strategien für die Fachkräftegewinnung und Marketing 

Wir haben es ausdrücklich begrüßt, dass das Eckpunktepapier vom 2.10.2018 nicht nur 

aufenthaltsrechtliche Aspekte vorgesehen hat, sondern auch konkrete Verbesserungen 

bei der Anwerbung und Integration und die Ausarbeitung der entsprechenden Konzepte 
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in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erfolgen sollten. Im vorliegenden Referentenent-

wurf wird hierzu lediglich in der Einleitung des Entwurfs darauf verwiesen. 

Gemeinsam mit dem ifo Institut haben wir Handlungsempfehlungen für die gezielte An-

werbung erarbeitet. Die zentralen Vorschläge dabei sind 

- der Ausbau einer zentralen Informationsplattform für Fachkräfte und Unternehmen, 

- ein individuelles Beratungsgespräch für Unternehmen, 

- der Aufbau eines Matching-Pools mit Stellenangeboten von Unternehmen und 

Fachkräfteprofilen, 

- die Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftesuche und –auswahl, z.B. 

durch den Aufbau eines Pools von Dienstleistern und AHKs. 

2. Integration von Fachkräften 

Neben attraktiven Zuwanderungswegen braucht es auch gute Rahmenbedingungen für 

eine gelungene Integration. Politisch wie gesellschaftlich muss klar ausgedrückt wer-

den, dass ausländische Fachkräfte – und nicht nur Hochqualifizierte – in Deutschland 

willkommen sind. Im Ausland gilt es zudem noch stärker für Deutschland als Studien-

und Arbeitsort zu werben. Auslandshandelskammern (AHKs) können hier wichtige An-

laufstellen sein. Damit Zuwanderer auch langfristig bleiben, muss die dauerhafte In-

tegration von Beginn an mitgedacht werden. Die Zugewanderten brauchen eine breite 

Unterstützung bei ihrer Integration in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt. Insbeson-

dere ein Aufbau von regionalen Anlaufstellen kann die gesellschaftliche wie betriebliche 

Integration fördern. 

Aktivitäten der bayerischen IHKs 

Die bayerischen IHKs setzen sich aktiv für die Zuwanderung von Fachkräften und die 

Integration von Flüchtlingen ein, z. B. mit folgenden Aktivitäten: 

• Information und Beratung unserer Mitgliedsunternehmen z. B. in Veranstaltungen, 

IHK-Medien und Broschüren über Möglichkeiten der Anwerbung, Fördermöglichkei-

ten und Integration ausländischer Fachkräfte. 

• Durchführung von Befragungen und Erstellung von Studien, Ableitung von Hand-

lungsansätzen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Zuwanderung 

und Integration. 
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• Kostenfreie Erstberatung ausländischer Fachkräfte und Unternehmen über das An-

erkennungsverfahren und Unterstützung bei der Antragsstellung in IHK-

Ausbildungsberufen. 

• Zentrale, bundesweite Prüfung ausländische Qualifikationen auf ihre Gleichwertig-

keit mit deutschen IHK-Ausbildungsabschlüssen durch die IHK Foreign Skills Appro-

val (IHK FOSA) in Nürnberg. 

• Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt durch Informations-

und Beratungsangebote, neue Modelle zur Ausbildung („Kombimodell 1+3“), ein 

mehrsprachiges, visuelles online Tool für die Kompetenz- und Potenzialanalyse 

(check.work) sowie ein professionelles, flächendeckendes Integrationsberaterteam 

München, 30.11.2018/ke 
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